
 

 

Mitteilung des Senats 
an die Bremische Bürgerschaft (Landtag) 
vom 24. März 2020 

Gesetz zum vierten Staatsvertrag zur Änderung des Dataport-Staatsvertrages  

Der Bremische Senat hatte entsprechend der Vorlage 20/53 mit Beschluss vom 
10.09.2019 den Präsidenten des Senats zur Unterzeichnung des Staatsvertrages 
ermächtigt. Die Bremische Bürgerschaft wurde am 10.09.2019 darüber unterrichtet. 

Der Senat überreicht der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) den Entwurf eines 
Gesetzes zur Zustimmung zum Vierten Dataport-Änderungsstaatsvertrag mit der Bitte 
um Behandlung und Beschlussfassung in erster und zweiter Lesung noch in der 
nächsten Sitzung. 

Das Gesetz enthält die erforderliche Zustimmung der Bürgerschaft (Landtag) zu dem 
Staatsvertrag. Mit dem Gesetzentwurf wird der Dataport-Staatsvertrag ratifiziert und 
damit eine notwendige Voraussetzung für dessen Inkrafttreten geschaffen. 

Mit dem Vierten Dataport-Änderungsstaatsvertrag sollen die datenschutzrechtlichen 
Rahmenbedingungen an die Gegebenheiten der DSGVO und der fortgeschriebenen 
Landesdatenschutzgesetze angepasst werden. Zusätzlich soll vor dem Hintergrund 
der ab 01.01.2021 veränderten umsatzsteuerlichen Rahmenbedingungen eine 
klarstellende Formulierung aufgenommen werden, um zu verdeutlichen, dass 
Dataport als juristische Person des öffentlichen Rechts für die öffentlichen 
Verwaltungen Leistungen erbringt, die einen integralen Bestandteil des 
Verwaltungshandelns ausmachen. Die Formulierung soll die umsatzsteuerliche 
Beurteilung Dataports dahingehend unterstützen, dass Dataport mit diesen 
Tätigkeiten nicht als Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (§ 2b Abs. 1 
i.V.m. § 2 UStG) gilt. 

Der Staatsvertrag tritt nach Artikel 2 des Änderungsstaatsvertrages mit Hinterlegung 
der letzten Ratifikationsurkunde in der Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein in 
Kraft. 

Anlage 1:  

Entwurf eines Gesetzes zum vierten Staatsvertrag zur Änderung des Dataport-
Staatsvertrages  

Anlage 2:  

Unterzeichneter Dataport-Änderungsstaatsvertrag inkl. Gesetzesbegründung 



 

 

Entwurf 

Gesetz zum vierten Staatsvertrag zur Änderung des Dataport-Staatsvertrages  
 

Vom … 

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft (Landtag) 
beschlossene Gesetz: 

Artikel 1 
 

Dem am 29. November 2019 von der Freien Hansestadt Bremen unterzeichneten 
vierten Staatsvertrag zur Änderung des Dataport-Staatsvertrages wird zugestimmt. 
Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht. 

 

Artikel 2 
 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 2 Absatz 1 in Kraft tritt,   
  ist im Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen bekannt zu geben. 

 

Bremen, den 

          Der Senat 

  



 

 

Gesetzesbegründung 

 

A. Allgemeiner Teil 

 

Durch die am 25.05.2018 in Kraft getretene EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) sowie entsprechende Anpassungen der jeweiligen 
Landesdatenschutzgesetze sind Änderungen am Dataport-Staatsvertrag notwendig 
geworden. 

 
Die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen in § 15 des Staatsvertrages werden 
an die Gegebenheiten der DSGVO und der fortgeschriebenen 
Landesdatenschutzgesetze angepasst. Der neu hinzugekommene § 15 Abs. 5 schafft 
dabei erstmalig eine trägerübergreifende, einheitliche Rechtsgrundlage für 
Abrufverfahren und gemeinsame Verfahren.  
 
Zusätzlich zu den datenschutzrechtlichen Änderungen wird vor dem Hintergrund der 
ab 01.01.2021 veränderten umsatzsteuerlichen Rahmenbedingungen eine 
klarstellende Formulierung in § 3 Abs. 1 S. 1 des Staatsvertrages aufgenommen. Diese 
Anpassung verdeutlicht, dass Dataport als juristische Person des öffentlichen Rechts 
für die öffentlichen Verwaltungen Leistungen erbringt, die einen integralen Bestandteil 
des Verwaltungshandelns ausmachen. Die Formulierung soll die umsatzsteuerliche 
Beurteilung Dataports dahingehend unterstützen, dass Dataport mit diesen Tätigkeiten 
nicht als Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (§ 2b Abs. 1 i.V.m. § 2 
UStG) gilt. 
 

 

B. Besonderer Teil 

 
Zu Artikel 1: 
 
Mit Artikel 1 wird die erforderliche Zustimmung der Bremischen Bürgerschaft erteilt.  
Der Dataport-Änderungsstaatsvertrag wird als Anlage zum Zustimmungsgesetz 
veröffentlicht. 
 
 
Zu Artikel 2: 
 
Absatz 1 regelt das Inkrafttreten. 
 
Absatz 2 sieht vor, dass der Tag des Inkrafttretens des Dataport-
Änderungsstaatsvertrages im Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen bekannt zu 
geben ist. Die Veröffentlichung im Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen wird 
angeordnet. 
 
 
Anlage: 
Unterzeichneter Dataport-Änderungsstaatsvertrag 
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